**SWt.

Stadtwerke Tubingen

Allgemeine Geschaftsbedingungen fir den Netzanschluss und
die Anschlussnutzung (Strom) ab Mittelspannung*
(AGB Anschluss)

der Stadtwerke Tubingen GmbH, Eisenhutstral3e 6, 72072 Tubingen,
nachstehend Netzbetreiber genannt.

Gegenstand der Bedingungen

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln den Anschluss einer elektrischen Anlage an das Elektrizitatsverteilernetz des Netzbetreibers und
dessen weiteren Betrieb sowie die Nutzung dieses Anschlusses zur Entnahme von Elektrizitdt auerhalb des Anwendungsbereichs der
NAV.
Im Sinne des Anschlussnutzungs- und Netzanschlussvertrages sowie dieser AGB ist:
Anschlussnutzer, jedermann im Sinne des § 17 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), der einen Anschluss an das
Elektrizitatsverteilernetz des Netzbetreibers zum Zweck des Bezugs von Elektrizitit auBerhalb des
Anwendungsbereichs der NAV nutzt;

Anschlussnehmer, jedermann im Sinne des § 17 EnWG, in dessen Auftrag ein Grundstiick oder Geb&ude an das E-
lektrizitatsverteilernetz des Netzbetreibers angeschlossen wird;

Lieferant, wer Uber das Netz des Netzbetreibers Anschlussnutzer mit elektrischer Energie versorgt;

Netznutzer, der Glaubiger des Anspruchs auf Netzzugang (Lieferant oder Anschlussnutzer).

Messstellenbetreiber ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des Messstellenbetriebs und, soweit nichts ande-
res im Sinne des § 9 MessZV vereinbart ist, auch die der Messung wahrnimmt.

Messdienstleister ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe der Messung wahrnimmt, ohne Messstellen-

betreiber zu sein.

Inhaltsverzeichnis

Netzanschluss; EIEKINISCNE ANIAQE ..........uiiiii i e e e e e e e et e e e s e st r e et e e e e eansnraaeraaaeas 2
1. Netzanschluss; Netzanschlusskosten; Netzanschlusskapazitat; Zustimmung des Eigentiimers .............. 2
2. Baukostenzuschuss
3. Elektrische Anlage
4, Inbetriebsetzung; Uberpriifung der elektrischen Anlage; Mangelbeseitigung

Anschlussnutzung; Technische ANSChluSSDEdiNGUNGEN............uiiiiiiiie e
5. Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage
6. Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen

Storung und Unterbrechung der Anschlussnutzung; Trennung der elektrischen Anlage vom Netz...................... 5
7. Stdrung und Unterbrechung der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Umstande).................. 5
8. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung (verhaltensbedingte Umstande);

Trennung der elektrischen ANlage VOM NETZ.........cooiiiiiiiiiiiiii e 6

Geduldete NOtSITOMENTNANIME ........ooo et e ettt e e e e e et bttt e e e e e e e nbbeeeeeeaanntbeeeaaeeeaannsneneas 7
9. Geduldete Notstromentnahme durch den ANSChIUSSNULZET ............uuviiiiiiiiiiiiiie e 7

Messstellenbetrieh UNA MESSUNG .......c..viiiiiiie e e e e et e e e e e et e et e e e s e ssaareeeeeesaasnraaeeaaeeas 7
10.  Grundzustandigkeiten, Uberprifung der MesseinrichtUngeN..........c.cviveeveiireireieeeiesee e 7
11.  Mess- und Steuereinrichtung, ADIESUNG . ....... i uiiiiie ettt e e e e e e e tbee e e e e e e e anneeeeaeeesannes 8

" auRerhalb des Anwendungsbereichs der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

swt nach Becker Bittner Held Stand: 05/2009



Seite 2 von 12

GrundstlcksbenutZuNg; ZULIESIECRT ...........eei et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aneneeeas 8
12, GrundSUCKSDENUIZUNG ...ttt ettt et e e e e s bbbt e e e e e e s e bbb e e e e e e e satbneeeaeeeeanee 8
R T 1 1115] £=Te] o SO TP P O TS PO TR PP TSP P PPRPRRP 9

HAftUNG; VEITAGSSITATE ... ecieeie ettt s bt e st e e et et e e s e e e st b e e e anbne e e s s 9
14. Haftung fur Schaden bei Unterbrechungen oder Unregelmafigkeiten und in sonstigen Féllen................. 9
15. Missbrauchliche Anschlussnutzung/VertragsSStrafe ...........uvieiiiiiiiiii e 11

Zahlungsbestimmungen; Vertragsanderungen; Sonstige BEStIMMUNGEN .........ccccviiiieeiiiiiiiiiiee e e 11
16. Vorauszahlungen; AbSChlagSZahlUNGEN..........coiuiiiiiiiiii e 11

17.  Abrechnung; Zahlung; Verzug....
S R B - 1 (=10 Yol [V 4T P PP PP PPPPPO:

19. Anpassungen des Vertrages oder dieser BEAINQUNGEN ........ccoiiuiiiiiieeeiiiiiieiee ettt e e e e e seiraeeea e e e 11
20, RECHISNACKHTOIGE. ... et e ettt e et e e e et 12
21. Gerichtsstand
22.  Schlussbestimmungen

Netzanschluss; Elektrische Anlage

1. Netzanschluss; Netzanschlusskosten; Netzanschlusskapazitat; Zustimmung des Eigentimers

1.1. Die Anlage des Anschlussnehmers (elektrische Anlage) wird bzw. ist Uber den Netzanschluss an das Verteilernetz
des Netzbetreibers angeschlossen. Der Netzanschluss und seine Eigentumsgrenze, der Ort der Energielibergabe
sowie die Bezeichnung des Z&hlpunktes als der Ort, an dem der Uber den Netzanschluss entnommene Energiefluss
messtechnisch erfasst wird, sind im Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag einschlielich Anlagen beschrie-
ben. Die elektrische Anlage umfasst die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel hinter der im Netzanschlussver-
trag definierten Eigentumsgrenze mit Ausnahme der im Eigentum des Netzbetreibers oder Dritter befindlichen Be-
triebsmittel, wie z. B. Messeinrichtungen. Die elektrische Anlage dient dem Anschlussnutzer zur Entnahme von Ener-
gie aus dem Verteilernetz.

1.2. A, Zahl und Lage der Netzanschliisse sowie deren Anderung werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten Regeln der Technik durch den Netzbetreiber
bestimmt. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschlussleitungen sowie
der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine ge-
meinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke beteiligen.

13. Netzanschliisse gehoren grundsétzlich zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und stehen in dessen Eigentum
oder sind ihm zur wirtschaftlichen Nutzung tberlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. Die
Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nur voriibergehend auf netzbetreiberfremden Grundstiicken errichtet
(Scheinbestandteil). Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nach den im Einzelfall notwendigen technischen
Anforderungen des Netzbetreibers und nach Maf3gabe des § 49 EnWG ausschlieflich von diesem hergestellt, unter-
halten, erneuert, geéndert, abgetrennt und beseitigt.

14. Muss zum Netzanschluss eine Ubergabeschaltanlage und/oder eine Transformatorenanlage aufgestellt werden, so
kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich zur
Verfligung stellt. Der Anschlussnehmer hat gegebenenfalls die baulichen Voraussetzungen fiir die sichere Errichtung
des Netzanschlusses zu schaffen.

15. Netzanschliisse mussen frei zugénglich und vor Beschédigungen geschiitzt sein. Sie diirfen insbesondere nicht U-
berbaut und nicht mit tiefwurzelnden Gewéchsen (iberpflanzt werden. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen
auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschadigung des Netzanschlusses ist dem Netz-
betreiber unverziiglich mitzuteilen.

1.6. Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfiih-
rung notwendigen Kosten fiir die Herstellung sowie jede vom Anschlussnehmer veranlasste Anderung, auch Tren-
nung oder Beseitigung, des Netzanschlusses zu verlangen (Netzanschlusskosten).

17. Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlusse hinzu und wird der
Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Anschlusskosten
neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den ggf. zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.
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18. Der Anschlussnehmer trégt die Verantwortung dafir, dass die vertraglich vereinbarte vorzuhaltende Scheinleistung in
kVA am Netzanschluss (Netzanschlusskapazitét) nicht Uberschritten wird. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird
der Netzbetreiber — soweit ihm technisch und wirtschaftlich zumutbar — die Scheinleistung in kVA erhdhen. Voraus-
setzung hierfir ist die einvernehmliche Anderung des Netzanschlussvertrags einschlieRlich der Kostenfestsetzung in
Form eines weiteren Baukostenzuschusses nach Ziff. 2.3 sowie ggf. weiterer Netzanschlusskosten nach Ziff. 1.6.

1.9. Bei einer mehrmals auftretenden unberechtigten Leistungserhohung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte
aus Zziff. 8.1 zur Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie ggf. zur
Trennung der elektrischen Anlage vom Netz nach Ziff. 8.3 berechtigt.

1.10.  Anschlussnehmer, die nicht Grundstlckseigentimer sind, haben grundsatzlich dem Netzbetreiber die schriftliche Zu-
stimmung des jeweiligen Grundstiickseigentiimers zur Herstellung, Anderung und Aufrechterhaltung des Netzan-
schlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Im Sinne dieser Bedingungen
und der zugrundeliegenden Vertrdge ist ein Erbbauberechtigter einem Grundstiickseigentimer gleichgestellt.

1.11.  Ver&ndern sich die Eigentumsverhaltnisse am angeschlossenen Objekt nachtréglich in der Art und Weise, dass der
Netzanschluss iber Grundstiicke Dritter verlauft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten der Umverlegung
zu tragen, wenn der Dritte berechtigt die Umverlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des
Netzbetreibers fordert.

2. Baukostenzuschuss

2.1 Der Anschlussnehmer hat zuséatzlich zu den Netzanschlusskosten vor dem Anschluss an das Netz des Netzbetrei-
bers einen angemessenen Baukostenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsfilhrung not-
wendigen Kosten fiir die Herstellung oder Verstérkung der Verteileranlagen zu zahlen, soweit sie sich ausschlief3lich
dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt.

2.2. Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu iibernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Ver-
héltnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den
im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstarkung insgesamt vorgehal-
ten werden kénnen. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Bau-
kostenzuschuss kann bis zu 100 % der Kosten betragen. Der Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber auf der
Grundlage der durchschnittlich fiir vergleichbare Falle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden.

2.3. Ein weiterer Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber verlangt werden, wenn der Anschlussnehmer seine Leis-
tungsanforderung erheblich Uber das der urspriinglichen Berechnung zugrunde liegende MaR hinaus erhéht. Er ist
entsprechend Ziff. 2.2 zu bemessen. Ein Anspruch auf einen weiteren Baukostenzuschuss besteht bei einer unbe-
rechtigten Leistungserhohung nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, dass die Leistungsinanspruchnahme ber
die vereinbarte Scheinleistung hinaus nur ausnahmsweise erfolgte und zukinftig unterbleiben wird. Der Ausnahmefall
gilt als widerlegt, sobald die vereinbarte Scheinleistung in den darauffolgenden 24 Monaten wiederum dberschritten
wird.

24, Der Baukostenzuschuss und die in Ziff. 1.6 geregelten Netzanschlusskosten wird der Netzbetreiber getrennt errech-
nen und dem Anschlussnehmer ausweisen.

3. Elektrische Anlage

3.1 Der Anschlussnehmer ist fiir die ordnungsgemaRe Errichtung, Erweiterung, Anderung, den Betrieb und die Instand-
haltung der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen Anlagenteile verantwortlich und trégt die damit
verbunden Kosten, soweit nichts anderes vereinbart ist.

3.2. Hat der Anschlussnehmer die elektrische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder Teile hiervon einem
Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung oder Betriebsfiihrung Uberlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

3.3 Die Errichtung, Erweiterung oder Anderung und, soweit die elektrische Anlage zwischen Eigentumsgrenze und
Messeinrichtung betroffen ist, die Instandhaltung der elektrischen Anlage darf auBer durch den Netzbetreiber nur
durch Fachfirmen durchgefiihrt werden. Die Arbeiten haben in Absprache bzw. nach vorheriger Information des Netz-
betreibers zu erfolgen. Fir die Instandhaltung im Ubrigen und die regelmaRige Uberprifung der elektrischen Anlage
hat der Anschlussnehmer Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlagigen gesetzlichen oder behordlichen Bestimmun-
gen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Technischen Anschlussbedingungen (Ziff. 6) in ih-
rer jeweils geltenden Fassung sind zu beriicksichtigen. Insbesondere sind einzuhalten
a) die einschldgigen VDE-Bestimmungen (DIN-VDE-Normen)
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b) und die Richtlinie ,Technische Anschlusshedingung fiir den Anschluss in Mittelspannung — TAB 2008" des
BDEW in ihrer jeweils aktuellen und auf den Internetseiten des BDEW verdffentlichten Fassung.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausfilhrung der Arbeiten zu Uberwachen.

Es diirfen nur Materialien und Geréte verwendet werden, die entsprechend dem in § 49 EnWG niedergelegten Stand

der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind. Das Zeichen einer akkreditierten Prifstelle (zum Bei-

spiel VDE-Zeichen, GS-Zeichen oder CE-Zeichen) bekundet unterstiitzend, dass diese Voraussetzungen erfiillt sind.

4. Inbetriebsetzung; Uberpriifung der elektrischen Anlage; Mangelbeseitigung

4.1.

4.2.

43.

4.4.

45.

4.6.

4.7.

438.

4.9.

Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schlieRen die elektrische Anlage lber den Netzanschluss an das Vertei-
lernetz an und nehmen den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage dahinter nehmen der Netzbetreiber oder
in Absprache mit ihm Fachfirmen in Betrieb.

Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder (iber Fachfirmen zu beantragen. Auf
Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfligung gestellter Vordruck zu verwenden und sind von ihm
geforderte Nachweise der technischen Mangelfreiheit (z. B. TUV-Abnahmeprotokoll) mit der Antragstellung vorzule-
gen.

Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage setzt die ordnungsgemafe Installation einer den technischen Mindestan-
forderungen des Netzbetreibers entsprechenden Messeinrichtung voraus.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebsetzung von der vollstdndigen Zahlung félliger Netzanschlusskosten und
Baukostenzuschiisse abhéngig zu machen.

Der Netzbetreiber kann fiir die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten kon-
nen pauschal berechnet werden.

Der Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen und bedarf einer gesonderten
vertraglichen Regelung. Der Netzbetreiber kann den Anschluss von der Einhaltung der von dem Netzbetreiber fest-
gelegten MaRnahmen zum Schutz vor Riickspannungen abhéngig machen. Insoweit und beziiglich sonstiger Fragen
der Planung, der Errichtung, des Betriebs und der Anderung von Eigenerzeugungsanlagen, die an das Verteilernetz
des Netzbetreibers angeschlossen und parallel mit dem Netz betrieben werden, gelten die Technischen Anschluss-
bedingungen des Netzbetreibers.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um stdrende Riickwirkungen auf Einrichtungen des
Netzbetreibers oder Dritter auszuschlieRen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu berpriifen. Er hat den Anschlussnehmer
oder Anschlussnutzer auf erkannte Sicherheitsméngel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlan-
gen.

Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefahrden oder erhebliche Stérungen erwarten lassen, so ist der
Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr fiir
Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.

Durch Vornahme oder Unterlassung der Uberpriifung der elektrischen Anlage sowie durch deren Anschluss an das
Verteilernetz ibernimmt der Netzbetreiber keine Haftung fiir die M&ngelfreiheit der elektrischen Anlage.

Anschlussnutzung; Technische Anschlussbedingungen

5. Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage

5.1

5.2.

5.3.

Der Anschlussnutzer kann nach MaRgabe des Anschlussnutzungsvertrages und dieser Bedingungen Elektrizitat mit
einer Frequenz von etwa 50 Hertz dem Verteilnetz des Netzbetreibers entnehmen. Die Scheinleistung in kVA darf
dabei weder die im Anschlussnutzungs- noch die im Netzanschlussvertrag vereinbarte vorzuhaltende Scheinleistung
in kVA (berschreiten.

Kann der Netzanschluss zeitgleich von mehreren Anschlussnutzern iber verschiedene Z&hlpunkte genutzt werden,
darf zur Aufrechterhaltung eines sicheren Netzbetriebs die Summe der zeitgleich in Anspruch genommenen Schein-
leistung in kVA aller Anschlussnutzer nicht héher sein als die zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber verein-
barte.

Bei einer mehrmaligen Uberschreitung der vereinbarten Scheinleistung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner
Rechte nach Zziff. 8.1 zur Unterbrechung der Anschlussnutzung oder ggf. zur Trennung des Anschlusses nach
Ziff. 8.3 berechtigt. Wurde wegen Uberschreitung der vereinbarten Netzanschlusskapazitit ein weiterer Baukosten-
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zuschuss an den Netzbetreiber gezahlt, gilt ab diesem Zeitpunkt die (anteilige) Leistungserhthung auch fiir den An-
schlussnutzer.
Stellt der Anschlussnutzer bzw. der Anschlussnehmer Anforderungen an die Stromqualitét, die Gber die vertraglichen
Verpflichtungen des Netzbetreibers gegeniber dem Anschlussnutzer, dem Anschlussnehmer oder dem Netznutzer
hinausgehen, obliegt es diesem selbst, auf eigene Kosten Vorkehrungen zum stérungsfreien Betrieb von Geréten
und Anlagen zu treffen.
Erreicht im Falle der Leistungsmessung innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren der an einem Z&hlpunkt hichste
tatsachlich in Anspruch genommene Leistungsmittelwert einer %-h-Messperiode in kVA nicht 70 % des Wertes der
festgelegten vorzuhaltenden Scheinleistung in kVA, so gilt ab dem 11. Jahr fiir die vorzuhaltende Scheinleistung ein
dem tatséchlichem Leistungshedarf des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers angepasster Wert. Uber die kon-
krete Hohe sowie ein gegebenenfalls gedndertes Netzanschlusskonzept werden der Netzbetreiber und der An-
schlussnehmer rechtzeitig vorher schriftlich eine Vereinbarung treffen.

Der Anschlussnutzer wird ausschlieRlich zugelassene und geprifte Verbrauchsgeréte benutzen und keinerlei Veréan-

derungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und den Messeinrichtungen vornehmen.

Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Verbrauchsgeréte des Anschlussnutzers sind unter Beach-

tung der Technischen Anschlussbedingungen und weiterer Technischer Anforderungen des Netzbetreibers so zu

betreiben, dass

a) Stérungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer sowie stérende Riickwirkungen auf Einrichtungen
des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind,

b) der Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers oder von galvanisch damit gekoppelten
Netzen nicht beeintrachtigt wird. Erforderlichenfalls wird der Anschlussnehmer auf Aufforderung des Netzbetrei-
bers auf seine Kosten eigene Tonfrequenzsperren einbauen,

c) der Gebrauch der Elektrizitdt mit einem Verschiebungsfaktor zwischen cos.¢ = 0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv er-
folgt. Anderenfalls kann der Netzbetreiber vom Anschlussnutzer auf dessen Kosten den Einbau ausreichender
Kompensationseinrichtungen verlangen. Alternativ kann er die zusatzliche Blindleistung und den Verbrauch an
zusétzlicher Blindarbeit in Rechnung stellen.

Die Schalt- und Regelungshoheit iiber die am Netzanschluss befindlichen Schaltgerédte bzw. Regelungseinrichtungen

hat der Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen iber den Schalt- und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall

mdglich.

Die Weiterleitung und/oder —verteilung der iber den Netzanschluss bezogenen Elekrizitét ist nur mit schriftlicher Zu-

stimmung des Netzbetreibers zuldssig. Die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht iberwiegende versorgungswirtschaft-

liche Griinde entgegenstehen. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn gegen Verpflichtungen aus diesem

Vertrag verstof3en wird.

6. Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen

6.1.
6.2.

6.3.

Ergénzend gelten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers in ihrer jeweils geltenden Fassung.
Der Netzbetreiber ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile
sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage einschlieBlich eigener Erzeugungsanlagen festzulegen, soweit dies aus
Griinden der sicheren und storungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteiler-
netzes, notwendig ist. Diese Anforderungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgerate kann in den Technischen Anschlussbedingungen von der vorherigen
Zustimmung des Netzbetreibers abhé&ngig gemacht werden.

Storung und Unterbrechung der Anschlussnutzung; Trennung der elektrischen Anlage

vom Netz

7. Storung und Unterbrechung der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Umstéande)

7.1
7.2.

Eventuelle Fehler oder Stérungen des Netzes sind dem Netzbetreiber unverziiglich zu melden.

Sollte der Netzbetreiber durch hohere Gewalt (z.B. Krieg, Arbeitskampfmalinahmen bei dem eigenen Unternehmen
oder Zulieferbetrieben, Beschadigungen von Ubertragungs- oder Verteileranlagen, Mafnahmen nach 8§ 13, 14
EnWG, hoheitliche Anordnungen) oder sonstige Umsténde, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet

swt nach Becker Buttner Held Stand: 05/2009



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Seite 6 von 12

werden kann, an der Erfillung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Ver-
pflichtungen des Netzbetreibers, bis diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind.

Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Ver-
meidung eines drohenden Netzzusammenbruchs, sonstiger Gefahrdungen und Stérungen des Elektrizitatsverteiler-
netzes im Rahmen der 8§ 13, 14 EnWG oder zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr fiir Personen, Anlagen oder
Sachen von erheblichem Wert erforderlich ist. Ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung die Trennung der elektri-
schen Anlage vom Netz des Netzbetreibers erforderlich, so ist der Netzbetreiber auch hierzu berechtigt.

Der Netzbetreiber wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung, Ein-
schrankung oder UnregelméRigkeit unverziglich zu beheben. Der Anschlussnutzer und der Anschlussnehmer wer-
den den Netzbetreiber hierbei im Rahmen ihrer Mdglichkeiten unterstiitzen.

Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschréankung der Anschlussnutzung recht-
zeitig in geeigneter Weise bekannt geben, z. B. durch Veréffentlichung in regionalen Tageszeitungen. Bei kurzen Un-
terbrechungen ist er zur Unterrichtung nur gegeniber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von Scha-
den auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Griinden
schriftlich mitgeteilt haben. Eine Benachrichtigung kann entfallen, wenn die Unterrichtung:

a) nach den Umsténden nicht rechtzeitig moglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat,

b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzégern wiirde.

Bei Stdrungen in Teilen der elektrischen Anlage, zu denen ausschlieRlich der Netzbetreiber Zugang hat, tibernimmt
der Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls vertreten durch den Anschlussnutzer, kon-
taktiert hierzu den Netzbetreiber. Die Stdrungsbeseitigung wird dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung
gestellt.

8. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung (verhaltensbedingte Umstande);
Trennung der elektrischen Anlage vom Netz

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Der Netzbetreiber ist ferner berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu

unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen, wenn der Anschlussnehmer

oder der Anschlussnutzer diesen Bedingungen einschlieflich der zugrunde liegenden Vertrége oder einer sonstigen

gegeniber dem Netzbetreiber bestehenden Verpflichtung zuwiderhandelt und die Unterbrechung und ggf. Trennung

erforderlich ist,

a) um zu gewdhrleisten, dass Storungen anderer Netznutzer oder stdrende Riickwirkungen auf Einrichtungen des
Netzbetreibers oder Anlagen Dritter ausgeschlossen sind oder

b) um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu ver-
hindern.

Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu

unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn

a) der Netzzugang oder der Netzanschluss nicht vertraglich geregelt ist oder

b) die Zuordnung sémtlicher Entnahmen des Anschlussnutzers zu einem Bilanzkreis nicht gesichert ist.

Bei sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers gegen eine gegeniiber dem

Netzbetreiber bestehenden wesentlichen Vertragspflicht, insbesondere der Nichterfiillung einer Zahlungspflicht trotz

Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, vier Wochen nach Androhung den Netzanschluss und die Anschlussnut-

zung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen. Der Beginn der Un-

terbrechung und Einstellung ist drei Werktage im Voraus anzukiindigen.

Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 8.2 bis 8.3 dieses Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der An-

schlussnehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen auBer Verhéltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung

stehen oder hinreichende Aussicht besteht, dass der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen

nachkommen wird.

Dariiber hinaus wird der Netzbetreiber entgeltlich die Anschlussnutzung unterbrechen und, soweit dazu erforderlich,

die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn der Lieferant des Anschlussnutzers ein solches Vorgehen vom Netz-

betreiber schriftlich verlangt und diese Rechtsfolge zwischen Lieferant und dem Kunden vertraglich vereinbart ist. Der

Lieferant hat dem Netzbetreiber gegeniiber glaubhaft zu versichem, dass im Verhdltnis zwischen dem Lieferanten

und dessen Kunden die vertraglichen Voraussetzungen zur Einstellung der Belieferung erfilllt sind, insbesondere

dem Kunden keine Einwénde oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschluss-

nutzung entgegenstehen und die Folgen nicht auBer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen sowie kei-

ne hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde des Lieferanten seinen Verpflichtungen nachkommen wird.
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Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverziiglich wieder herzustellen und die Anschlussnutzung zu ermdgli-
chen, sobald die Griinde fiir die Unterbrechung und ggf. Trennung entfallen sind und der Anschlussnehmer bzw. An-
schlussnutzer oder im Fall der Ziffer 8.5 der die Sperrung beauftragende Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kos-
ten der Unterbrechung und Wiederaufnahme des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten
kénnen pauschal berechnet werden. .

Geduldete Notstromentnahme

9. Geduldete Notstromentnahme durch den Anschlussnutzer

9.1

9.2.

Sofern der Anschlussnutzer (iber das Netz des Netzbetreibers Elektrizitat entnimmt, ohne dass dieser Bezug einem
bestimmten Liefervertrag oder einem Bilanzkreis zugeordnet werden kann, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Un-
terbrechung der Anschlussnutzung vorzunehmen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz
trennen. Nimmt der Netzbetreiber zundchst keine Unterbrechung vor, obwohl er hierzu nach Satz 1 berechtigt wére,
und duldet er die weitere Entnahme von Elektrizitat, ist der Anschlussnutzer gleichwohl verpflichtet, sich umgehend
um einen Lieferanten bzw. eine Bilanzkreiszuordnung zu bemilhen. Eine geduldete Entnahme von Elektrizitét gilt als
entgeltliche Notstromentnahme durch den Anschlussnutzer ohne Anerkennung einer Rechtspflicht des Netzbetrei-
bers. Der Netzbetreiber weist den Anschlussnutzer auf die Notstromentnahme unverzuglich hin, nachdem er hiervon
Kenntnis erlangt hat. Die Notstromentnahme kann jederzeit ohne Angabe von Griinden unterbunden werden.

Das Entgelt fiir die Notstromentnahme bestimmt sich nach billigem Ermessen unter angemessener Beriicksichtigung
der Marktsituation fur die Energiebeschaffung und — sofern der Netzzugang dem Anschlussnutzer nicht ohnehin ge-
sondert in Rechnung gestellt wird — der aktuellen Entgelte des Netzbetreibers sowie der gegebenenfalls anfallenden
Steuern (insbesondere Umsatz- und Stromsteuer). Etwaige Zahlungen des Anschlussnutzers an den Lieferanten ha-
ben gegentiber dem Netzbetreiber keine befreiende Wirkung.

Messstellenbetrieb und Messung

10. Grundzustandigkeiten, Uberpriifung der Messeinrichtungen

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Fir den Ein- und Ausbau, den Betrieb und die Wartung sowie die Festlegung von Art, Zahl und GroRe der Mess- und
Steuereinrichtungen (Messstellenbetrieb) nach MaRgabe des § 21 b Abs. 3 S. 2 EnWG ist unter Berticksichtigung der
vom Netzbetreiber aufgestellten technischen Mindestanforderungen der Messstellenbetreiber zustandig. Dieser fiihrt
auch die Messung (Ab- und Auslesung sowie Weitergabe der Daten an die Berechtigten) der gelieferten elektrischen
Energie durch.

Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21b Abs. 2 EnWG getroffen wurde, eine solche Vereinba-
rung endet, oder der Messstellenbetreiber ausféllt, ohne dass zum Zeitpunkt der Beendigung oder des Ausfalls ein
anderer Dritter den Messstellenbetrieb und die Messung tbernimmt, ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber.
In diesem Fall wird der Netzbetreiber die Kosten fir den Messstellenbetrieb und/oder die Messung getrennt errech-
nen und dem Netznutzer aufgegliedert ausweisen. Die Abrechnung erfolgt zusammen mit der Netznutzungsabre-
chung nach MafRgabe des Netznutzungsvertrags. Die Kosten der Messung beinhalten die Erfassung, Weiterleitung
und Verarbeitung von fiir die Abrechnung des Netzzugangs relevanten Daten. Im Falle der Notstromentnahme nach
Ziffer 9.1 Satz 2 erhdlt der Anschlussnutzer das Z&hler- und Messentgelt separat neben dem Netzentgelt in Rech-
nung gestellt.

Soweit und solange der Messstellenbetrieb oder die Messung durch einen Dritten vorgenommen werden (§ 21b
Abs. 2 EnWG), bleibt der Netzbetreiber zum Messstellenbetrieb eigener Messeinrichtungen oder zu einer eigenen
(Kontroll-)Messung berechtigt, es sei denn, dass dies dem Dritten oder dem Anschlussnutzer unzumutbar ist. Im Fal-
le des Satzes 1 sind die Messwerte des Dritten abrechnungsrelevant; der Messstellenbetrieb sowie die durch den
Netzbetreiber vorgenommene Messung erfolgen dann auf Kosten des Netzbetreibers.

Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber hat den An-
schlussnehmer anzuhdren und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des An-
schlussnehmers im Eigentum des Netzbetreibers stehende Messeinrichtungen auf Kosten des Anschlussnehmers zu
verlegen sowie der Verlegung fremder Messeinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeintréchtigung einer ein-
wandfreien Messung maglich ist.
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Flr Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zahlerplétze nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Diese miissen leicht
zugénglich sein, woflir Anschlussnehmer und Anschlussnutzer jederzeit Sorge tragen.

Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschadigungen und Stdrungen von Mess- und
Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverziglich mitzuteilen.

Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachpriifung der Messeinrichtungen bei einer Eichbehdrde oder eine staatlich
anerkannten Priifstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu beantragen. Der Anschlussnutzer hat den Netz-
und Messstellenbetreiber vor Antragstellung zu benachrichtigen. Das Ergebnis der Befundpriifung ist dem Netz- und
Messstellenbetreiber mitzuteilen.

Die Kosten der Befundpriifung fallen dem Messstellenbetreiber zur Last, falls die Nachpriifung ergibt, dass die Mess-
einrichtung nicht verwendet werden darf, sonst dem, der die Priifung beantragt hat.

11. Mess-und Steuereinrichtung, Ablesung

11.1.

11.2.

Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gelten zusétzlich zu Ziff. 10 nachfolgende Regelungen:

a) Samtliche im Anschlussnutzungsvertrag aufgefihrte Mess- und Steuereinrichtungen stellt der Netzbetreiber; sie
verbleiben in dessen Eigentum. Hinsichtlich der Art der Mess- und Steuereinrichtungen wird der Netzbetreiber zur
Feststellung der vom Anschlussnutzer abgenommenen Wirkarbeit/Wirkleistung und Blindarbeit/Blindleistung bei
einem Jahresverbrauch (iber 100.000 kWh oder bei einem geringeren Jahresverbrauch auf Wunsch des An-
schlussnutzers nach § 10 Abs. 3 MessZV Messeinrichtungen mit Registrierung der %-h-Leistungsmittelwerte be-
reitstellen. Im Ubrigen gilt § 12 Abs. 1 StromNZV. Die Messeinrichtungen miissen eichrechtlichen Vorschriften
entsprechen.

b) Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haften fiir das Abhandenkommen und die Beschédigung von Mess- und
Steuereinrichtungen des Netzbetreibers, soweit sie hieran ein Verschulden trifft.

Flhrt der Netzbetreiber auch die Messung durch, gelten zusétzlich zu ziff. 10 und Ziff. 11.1 nachfolgende Regelun-

gen:

a) Messeinrichtungen mit Registrierung der Ya-h-Leistungsmittelwerte werden — sofern nicht fernausgelesen — mo-
natlich abgelesen. Messeinrichtungen ohne registrierende Lastgangmessung werden jahrlich abgelesen. Die Ab-
lesetermine werden vom Netzbetreiber festgelegt. § 18 b StromNZV bleibt unberiihrt. Fordert der Anschlussnutzer
weitere Ablesungen, so sind diese dem Netzbetreiber gesondert zu vergiiten.

b) Auf Verlangen des Netzbetreibers werden die fur die Abrechnung relevanten Messwerte mittels einer Einrichtung
zur Fernabfrage festgestellt. Der Anschlussnutzer tragt grundsatzlich dafiir Sorge, dass dem Netzbetreiber in un-
mittelbarer Nahe zur Messeinrichtung ein extern anwahlbarer analoger Telefonanschluss sowie eine Netzsteck-
dose zur Verfiigung stehen. Die Kosten hierfir trégt der Anschlussnutzer. Der Datentibermittiungsweg muss nicht
eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Bei Veranderung im Stand der Technik der Zahler- und Ubertragungs-
technik kann der Netzbetreiber einen Wechsel der Zahler- und Ubertragungstechnik auf digitale Ausfiihrungen
des Telekommunikationsanschlusses verlangen. Die Ausfihrung der MafRnahme wird vom Netzbetreiber mit dem
Anschlussnutzer abgestimmt.

c) Kommt der Anschlussnutzer seiner Verpflichtung aus vorstehendem Absatz nicht oder nicht fristgerecht nach, so
liest der Netzbetreiber die Z&hler manuell oder mittels mobiler Datenerfassung ab. Der Anschlussnutzer tragt die
hieraus entstehenden Kosten.

d) Vom Anschlussnutzer gewiinschte Dateniibermittlungen, wie z. B. die vom Netzbetreiber ermittelten Z&hlwerte o-
der Lastgénge, werden von dem Netzbetreiber im Rahmen des technisch Mdglichen erbracht. Der Netzbetreiber
kann hierfiir ein Entgelt verlangen.

Grundsticksbenutzung; Zutrittsrecht

12. Grundsticksbenutzung

12.1.

Anschlussnehmer haben fiir Zwecke der Versorgung durch den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Lei-
tungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizitat Uber ihre im gleichen Netzgebiet liegenden Grundstiicke, ferner das
Anbringen von Leitungstrégern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche SchutzmaRnahmen unentgeltlich zu-
zulassen. Diese Pflicht betrifft Grundstlicke, die an das Verteilernetz angeschlossen sind, die vom Eigentimer in
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Stromversorgung eines angeschlossenen Grundstiicks genutzt werden oder
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fur die die Moglichkeit der Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Pflicht entfallt, wenn die Inan-
spruchnahme der Grundstiicke den Eigentiimer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten wilrde.

12.2. Muss zum Netzanschluss des Grundstlcks eine besondere Transformatorenanlage oder ein anderes Betriebsmittel
aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder
Platz — vorbehaltlich ziff. 12.5 — unentgeltlich fiir die Dauer des Netzanschlussverhéltnisses des Grundstiicks zur
Verfligung stellt. Der Netzbetreiber darf den Transformator bzw. das Betriebsmittel auch fiir andere Zwecke benut-
zen, soweit dies fiir den Anschlussnehmer zumutbar ist.

12.3.  Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig tiber Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstticks zu
benachrichtigen. Das gleiche gilt gegentber dem Anschlussnutzer, wenn er von der Manahme betroffen ist.

12.4.  Der Grundstlckseigentimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle fur
ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die
Einrichtungen ausschliel3lich dem Anschluss des Grundstiicks dienen.

12.5.  Wird der Netzanschlussvertrag beendet oder die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentiimer die auf seinen
Grundstiicken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht
zugemutet werden kann.

12.6.  Die vorstehenden Absétze gelten nicht fiir 6ffentliche Verkehrswege und —flachen sowie fiir Grundstiicke, die durch
Planfeststellung fur den Bau von éffentlichen Verkehrsflachen und —~wegen bestimmt sind.

12.7.  Der Anschlussnehmer, der zugleich Grundstiickseigentiimer ist, wird auf Wunsch des Netzbetreibers einen Dienst-
barkeitsvertrag abschlieRen, auf dessen Basis er dem Netzbetreiber die Eintragung einer beschrénkt persénlichen
Dienstbarkeit im Grundbuch bewilligt. Sofern der Anschlussnehmer nicht Grundstiickseigentiimer ist, wird er auf
Wunsch des Netzbetreibers die Zustimmung des Grundstlckseigentiimers zum Abschluss des Dienstbarkeitsvertra-
ges und der Bewilligung zur Eintragung der beschrénkt persénlichen Dienstbarkeit im Grundbuch beibringen. Mit Ein-
tragung dieser Dienstbarkeit im Grundbuch zahlt der Netzbetreiber dem Grundstiickseigentimer eine einmalige Ent-
schadigung nach den allgemeinen Endschédigungsséatzen. Die Kosten fir die Eintragung tragt der Netzbetreiber.

13. Zutrittsrecht

13.1.  Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers
den Zutritt zu ihren R&umen zu gestatten, soweit dies fiir die Priifung der technischen Einrichtungen oder zur Wahr-
nehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag, insbesondere zur Unterbrechung und Trennung des
Anschlusses oder zur Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie zur Ausiibung des Messstellenbetriebs ein-
schlieRlich der Messung, erforderlich ist.

Haftung; Vertragsstrafe

14. Haftung fur Schaden bei Unterbrechungen oder UnregelméaRigkeiten und in sonstigen Féllen

14.1.  Der Netzbetreiber haftet gegeniliber Anschlussnutzern fiir Schaden, die diesen durch eine Unterbrechung oder durch
Unregelmé&Rigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entsprechend § 18 der Verordnung tiber Allgemeine Bedin-
gungen fir den Netzanschluss und dessen Nutzung fir die Elektrizitdtsversorgung in Niederspannung (Niederspan-
nungsanschlussverordnung — NAV, BGBI. | 2006, 2477) vom 1. November 2006, der folgenden Wortlaut hat:

14.2.

,»8§ 18 Haftung bei Stérungen der Anschlussnutzung

(1) Soweit der Netzbetreiber fiir Schaden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung oder durch UnregelmaRigkeiten in der
Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, Anschlussnutzungsverhéltnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden
des Unternehmens oder eines Erfiillungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, wird

1. hinsichtlich eines Vermdgensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt,

2. hinsichtlich der Beschadigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlassigkeit vorliegt.

Bei Vermdgensschaden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung fiir sonstige Fahrlassigkeit ausgeschlossen.

(2) Bei weder vorsétzlich noch grob fahrlassig verursachten Sachschéden ist die Haftung des Netzbetreibers gegeniiber seinen
Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro begrenzt. Die Haftung fiir nicht vorsatzlich verursachte Sachschaden ist je Schadens-
ereignis insgesamt begrenzt auf

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

2. 10 Millionen Euro bei 25 001 his 100 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

3. 20 Millionen Euro bei 100 001 his 200 000 an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;

4. 30 Millionen Euro bei 200 001 his einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern;
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5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossenen Anschlussnutzern.

In diese Hochstgrenzen werden auch Schaden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen einbezogen, wenn
die Haftung ihnen gegentiber im Einzelfall entsprechend Satz 1begrenzt ist.

(3) Die Absétze 1 und 2 sind auch auf Anspriiche von Anschlussnutzern anzuwenden, die diese gegen einen dritten Netzbetrei-
ber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter
Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf das Drei-
fache des Hochstbetrages, fir den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegentiber haften. Hat der dritte Netz-
betreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer
im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Hchstbetrag nach den Séat-
zen 2 und 3 kénnen auch Schadensersatzanspriiche von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden einbezogen werden,
die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Anspriiche im Einzelfall ent-
sprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern auf Verlangen iiber die mit
der Schadensverursachung durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusam-
menhdngenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart
werden kénnen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4) Bei grob fahrlassig verursachten Vermdgensschéden ist die Haftung des Netzbetreibers, an dessen Netz der Anschlussnut-
zer angeschlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Anspriiche geltend macht, gegenliber
seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5 000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz
2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten Hichstbetrdge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten ent-
sprechend.

(5) Ubersteigt die Summe der Einzelschaden die jeweilige Hochstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhéltnis gekiirzt,
in dem die Summe aller Schadensersatzanspriiche zur Hochstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz
4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schaden von nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die Hochstgrenze
einbezogen worden, so sind sie auch bei der Kiirzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Anspriichen nach Absatz 3
darf die Schadensersatzquote nicht hoher sein als die Quote der Kunden des dritten Netzbetreibers.

(6) Die Ersatzpflicht entféllt fur Schaden unter 30 Euro, die weder vorsétzlich noch grob fahrldssig verursacht worden sind.

(7) Der geschadigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzuglich dem Netzbetreiber oder, wenn dieses feststeht, dem er-
satzpflichtigen Unternehmen, mitzuteilen."

14.3.  Fur schuldhaft durch den Netzbetreiber verursachte Schaden, die dem Anschlussnehmer beispielsweise durch eine
Unterbrechung des Netzanschlusses entstehen, gilt Ziff. 14.1 entsprechend.

14.4.  Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung
durch einen Dritten nach § 21 b EnWG hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.

14.5.  Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschlisse gelten auch fiir Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen des
Netzbetreibers.

14.6.  Anschlussnehmer und Anschlussnutzer sind verpflichtet, bei héherwertigen Verbrauchsgeréten eigene zumutbare
Vorsorge gegen deren Beschadigung bei Unterbrechung bzw. UnregelmaRigkeit der Belieferung zu treffen. Weiterhin
haben sie dem Netzbetreiber unter Angabe von Griinden in Textform auf die Mdglichkeit erheblicher Sach- und Ver-
mdgensschaden hinzuweisen und bereits getroffene eigene VorsorgemaRnahmen anzugeben. Der Netzbetreiber
kann den Anschlussnehmer und Anschlussnutzer auf weitere zumutbare MaBnahmen zur Schadensminderung hin-
weisen.

14.7.  Fir Falle, in denen die Haftungsbeschrankung und der Haftungsausschluss nach Ziff. 14.1 oder 14.2 i.V.m. § 18
NAV nicht anwendbar oder nicht einschlégig ist, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner Erfiillungs- und Ver-
richtungsgehilfen gegeniiber Anschlussnutzern und Anschlussnehmern fiir schuldhaft verursachte Schaden ausge-
schlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei
a) Schéden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit,

b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfiillung die ordnungsgeméRe
Durchfiihrung des Vertrages tiberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaRig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten), welche auf anderen Umsténden als Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht,
beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den der Netzbetreiber bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als
mdgliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berticksichtigung der Umstande, die er kannte
oder kennen musste, hétte voraussehen miissen. Gleiches gilt bei grob fahrlassigem Verhalten einfacher Erfiillungs-
gehilfen (nicht leitende Angestellte) auBerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-,
Korper- oder Gesundheitsschaden.

14.8.  §13 Abs. 4 und 88 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1 a EnWG bleiben unberiihrt.

14.9.  Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleiben unberiihrt. Handelt es sich bei
dem Anschlussnehmer um eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts, um ein &ffentlich-rechtliches Sonderver-
mdgen oder um einen Kaufmann im Sinne der § 1 ff. HGB, der den Netzanschluss fir sein Handelsgewerbe bendtigt,
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so ist die Haftung des Netzbetreibers nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sachschdden des Anschlussnehmers aus-
geschlossen.
14.10. Der Geschddigte hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverziiglich mitzuteilen.

15. Missbrauchliche Anschlussnutzung/Vertragsstrafe

15.1.  Entnimmt der Anschlussnutzer oder der Anschlussnehmer Elektrizitdt unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist flir
die Dauer des unbefugten Gebrauchs auf der Grundlage einer tdglichen zehnstiindigen Nutzung auf Basis der im
LPreisblatt Netzzugang" zu zahlenden Preisen zu berechnen. Ist die Dauer des Gebrauchs nicht festzustellen, so
kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsétzen Uber einen festgestellten Zeitraum hinaus fiir langstens ein
Jahr erhoben werden.

Zahlungsbestimmungen; Vertragsanderungen; Sonstige Bestimmungen

16. Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen

16.1.  Der Netzbetreiber kann fir die vertraglich geschuldeten Zahlungen in angemessener Hohe Vorauszahlung verlangen,
wenn nach den Umsténden des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Vertragspartner seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber ist berechtigt, angemessene Ab-
schlagszahlungen zu verlangen.

17. Abrechnung; Zahlung; Verzug

17.1.  Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zum jeweils festgelegten Zeitpunkt féllig. MaR-
geblich fur die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem Konto des Netzbetreibers. Werden
Rechnungen ganz oder teilweise nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Netzbetreiber berechtigt, Verzugszinsen in Hohe
des gesetzlichen Zinssatzes zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt un-
beruhrt.

17.2.  Einwénde gegen Rechnungen und Abschlagsforderungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-
verweigerung nur, soweit sich aus den Umsténden die ernsthafte Mdglichkeit eines offensichtlichen Fehlers ergibt,
und wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von drei Jahren nach Zugang der fehler-
haften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.

17.3. Gegen die Anspriiche des Netzbetreibers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Gegenanspri-
chen aufgerechnet werden.

18. Datenschutz

18.1.  Der Netzbetreiber ist berechtigt, in dem fir die Vertragsabwicklung notwendigen Umfang Abrechnungs- und Ver-
tragsdaten an Dritte weiterzugeben.

18.2.  Die fiir die Abrechnung oder sonstige Abwicklung nach dem Anschlussnutzungs- und Netzanschlussvertrag ein-
schlieBlich dieser AGB ndtigen Daten werden entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
sowie des § 9 EnWG verarbeitet.

19. Anpassungen des Vertrages oder dieser Bedingungen

19.1.  Die Regelungen des Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrages einschlieBlich dieser AGB beruhen auf den
derzeitigen technischen, rechtlichen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere dem Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) und der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses. Sollten sich diese und/oder die einschldgige Rechtsprechung &ndern, oder zukiinftig erlassene vollziehba-
re Entscheidungen der Regulierungsbehdrden unmittelbaren Einfluss auf dieses Vertragsverhéltnis haben, ist der
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Netzbetreiber berechtigt, diesen Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag einschlief3lich dieser AGB und seiner
Anlagen insoweit anzupassen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhéltnisses von Leistung und Gegen-
leistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken zur zumutbaren Fort- und Durchfilhrung des Vertrags-
verhiltnisses erforderlich macht. Eine Anderungskiindigung bleibt vorbehalten.

19.2.  Anpassungen nach Abs.19.1 wird der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer spétestens
zwei Monate vor deren Inkrafttreten in Textform unter ausdriicklichem Hinweis auf die Anpassungen mitteilen. Ist der
Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, hat er das Recht,
der Anpassung bis zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens schriftlich zu widersprechen. Macht er von diesem Recht
keinen Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Auf diese Folgen wird der Anschlussnehmer bzw. der An-
schlussnutzer in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Widerspricht der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer der
angekiindigten Anpassung, werden sich die Parteien unverziiglich iiber eine einvernehmliche Lésung versténdigen.

20. Rechtsnachfolge

20.1.  Jede Vertragspartei ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Rechtsnach-
folger zu iibertragen. Die Ubertragung wird erst wirksam, wenn die andere Vertragspartei zustimmt. Die Zustimmung
gilt als erteilt, wenn die andere Vertragspartei nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung tber
die Ubertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folge wird sie in der Mitteilung tiber die
Ubertragung der Rechte und Pflichten gesondert hingewiesen.

20.2.  Der Zustimmung des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers bedarf es nicht, soweit es sich um eine Ubertragung
der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des Netzbetreibers nach § 7
EnWG handelt.

21. Gerichtsstand

21.1.  Der Gerichtsstand fir Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des &ffentlichen Rechts
und offentlich-rechtliche Sondervermdgen ist der Sitz des Netzbetreibers.

21.2.  Das gleiche gilt, wenn der Anschlussnutzer bzw. der Anschlussnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland
hat, nach dem Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewéhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder
sein Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

22. Schlussbestimmungen

22.1.  Die Geltung abweichender Bedingungen ist ausgeschlossen, selbst wenn der Netzbetreiber derartigen Bedingungen
nicht ausdriicklich widerspricht. Abweichende Vereinbarungen und Anderungen sowie Nebenabreden iiber Ziff. 19
hinaus, sind nur dann wirksam, wenn sich der Netzbetreiber mit diesen ausdriicklich und schriftlich einverstanden er-
klart.

22.2.  Sollten einzelne Bestimmungen des Anschlussnutzungs- und Netzanschlussvertrages einschlieBlich dieser AGB so-
wie der weiteren Anlagen unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon
unberihrt. Die Vertragspartner werden die unwirksame bzw. undurchfilhrbare Bestimmung durch eine wirksame oder
durchfuhrbare, in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis méglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. Entsprechendes
gilt fur eine Lucke im Vertrag.
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	Netzanschluss; Elektrische Anlage
	1. Netzanschluss; Netzanschlusskosten; Netzanschlusskapazität; Zustimmung des Eigentümers
	1.1. Die Anlage des Anschlussnehmers (elektrische Anlage) wird bzw. ist über den Netzanschluss an das Verteilernetz des Netzbetreibers angeschlossen. Der Netzanschluss und seine Eigentumsgrenze, der Ort der Energieübergabe sowie die Bezeichnung des Zählpunktes als der Ort, an dem der über den Netzanschluss entnommene Energiefluss messtechnisch erfasst wird, sind im Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag einschließlich Anlagen beschrieben. Die elektrische Anlage umfasst die Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel hinter der im Netzanschlussvertrag definierten Eigentumsgrenze mit Ausnahme der im Eigentum des Netzbetreibers oder Dritter befindlichen Betriebsmittel, wie z. B. Messeinrichtungen. Die elektrische Anlage dient dem Anschlussnutzer zur Entnahme von Energie aus dem Verteilernetz.  
	1.2. Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten Regeln der Technik durch den Netzbetreiber bestimmt. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der Netzbetreiber die Errichter weiterer Anschlussleitungen sowie der Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick auf eine gemeinsame Verlegung der verschiedenen Gewerke beteiligen. 
	1.3. Netzanschlüsse gehören grundsätzlich zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und stehen in dessen Eigentum oder sind ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nur vorübergehend auf netzbetreiberfremden Grundstücken errichtet (Scheinbestandteil). Die Betriebsanlagen des Netzbetreibers werden nach den im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen des Netzbetreibers und nach Maßgabe des § 49 EnWG ausschließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 
	1.4. Muss zum Netzanschluss eine Übergabeschaltanlage und/oder eine Transformatorenanlage aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich zur Verfügung stellt. Der Anschlussnehmer hat gegebenenfalls die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen. 
	1.5. Netzanschlüsse müssen frei zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Sie dürfen insbesondere nicht überbaut und nicht mit tiefwurzelnden Gewächsen überpflanzt werden. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Netzanschlusses ist dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.
	1.6. Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Herstellung sowie jede vom Anschlussnehmer veranlasste Änderung, auch Trennung oder Beseitigung, des Netzanschlusses zu verlangen (Netzanschlusskosten).
	1.7. Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Anschlusskosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehmer den ggf. zu viel gezahlten Betrag zu erstatten.
	1.8. Der Anschlussnehmer trägt die Verantwortung dafür, dass die vertraglich vereinbarte vorzuhaltende Scheinleistung in kVA am Netzanschluss (Netzanschlusskapazität) nicht überschritten wird. Auf Wunsch des Anschlussnehmers wird der Netzbetreiber – soweit ihm technisch und wirtschaftlich zumutbar – die Scheinleistung in kVA erhöhen. Voraussetzung hierfür ist die einvernehmliche Änderung des Netzanschlussvertrags einschließlich der Kostenfestsetzung in Form eines weiteren Baukostenzuschusses nach Ziff. 2.3 sowie ggf. weiterer Netzanschlusskosten nach Ziff. 1.6.
	1.9. Bei einer mehrmals auftretenden unberechtigten Leistungserhöhung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte aus Ziff. 8.1 zur Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie ggf. zur Trennung der elektrischen Anlage vom Netz nach Ziff. 8.3 berechtigt.
	1.10. Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben grundsätzlich dem Netzbetreiber die schriftliche Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers zur Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des Netzanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Im Sinne dieser Bedingungen und der zugrundeliegenden Verträge ist ein Erbbauberechtigter einem Grundstückseigentümer gleichgestellt.
	1.11. Verändern sich die Eigentumsverhältnisse am angeschlossenen Objekt nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten der Umverlegung zu tragen, wenn der Dritte berechtigt die Umverlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

	2. Baukostenzuschuss
	2.1. Der Anschlussnehmer hat zusätzlich zu den Netzanschlusskosten vor dem Anschluss an das Netz des Netzbetreibers einen angemessenen Baukostenzuschuss zur Deckung der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten  für die Herstellung oder Verstärkung der Verteileranlagen zu zahlen, soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt.
	2.2. Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss kann bis zu 100 % der Kosten betragen. Der Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet werden. 
	2.3. Ein weiterer Baukostenzuschuss kann vom Netzbetreiber verlangt werden, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Er ist entsprechend Ziff. 2.2 zu bemessen. Ein Anspruch auf einen weiteren Baukostenzuschuss besteht bei einer unberechtigten Leistungserhöhung nicht, wenn der Anschlussnehmer darlegt, dass die Leistungsinanspruchnahme über die vereinbarte Scheinleistung hinaus nur ausnahmsweise erfolgte und zukünftig unterbleiben wird. Der Ausnahmefall gilt als widerlegt, sobald die vereinbarte Scheinleistung in den darauffolgenden 24 Monaten wiederum überschritten wird. 
	2.4. Der Baukostenzuschuss und die in Ziff. 1.6 geregelten Netzanschlusskosten wird der Netzbetreiber getrennt errechnen und dem Anschlussnehmer ausweisen.

	3. Elektrische Anlage
	3.1. Der Anschlussnehmer ist für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung, den Betrieb und die Instandhaltung der in seinem Eigentum befindlichen oder von ihm betriebenen Anlagenteile verantwortlich und trägt die damit verbunden Kosten, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
	3.2. Hat der Anschlussnehmer die elektrische Anlage hinter der vereinbarten Eigentumsgrenze oder Teile hiervon einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung oder Betriebsführung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.
	3.3. Die Errichtung, Erweiterung oder Änderung und, soweit die elektrische Anlage zwischen Eigentumsgrenze und Messeinrichtung betroffen ist, die Instandhaltung der elektrischen Anlage darf außer durch den Netzbetreiber nur durch Fachfirmen durchgeführt werden. Die Arbeiten haben in Absprache bzw. nach vorheriger Information des Netzbetreibers zu erfolgen. Für die Instandhaltung im Übrigen und die regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage hat der Anschlussnehmer Fachfirmen zu beauftragen. Die einschlägigen gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Technischen Anschlussbedingungen (Ziff. 6) in ihrer jeweils geltenden Fassung sind zu berücksichtigen. Insbesondere sind einzuhalten 
	3.4. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend dem in § 49 EnWG niedergelegten Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind. Das Zeichen einer akkreditierten Prüfstelle (zum Beispiel VDE-Zeichen, GS-Zeichen oder CE-Zeichen) bekundet unterstützend, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.

	4. Inbetriebsetzung; Überprüfung der elektrischen Anlage; Mängelbeseitigung
	4.1. Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter schließen die elektrische Anlage über den Netzanschluss an das Verteilernetz an und nehmen den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage dahinter nehmen der Netzbetreiber oder in Absprache mit ihm Fachfirmen in Betrieb. 
	4.2. Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist bei dem Netzbetreiber oder über Fachfirmen zu beantragen. Auf Verlangen des Netzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verwenden und sind von ihm geforderte Nachweise der technischen Mängelfreiheit (z. B. TÜV-Abnahmeprotokoll) mit der Antragstellung vorzulegen.
	4.3. Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage setzt die ordnungsgemäße Installation einer den technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers entsprechenden Messeinrichtung voraus.
	4.4. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Inbetriebsetzung von der vollständigen Zahlung fälliger Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse abhängig zu machen.
	4.5. Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden.
	4.6. Der Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen und bedarf einer gesonderten vertraglichen Regelung. Der Netzbetreiber kann den Anschluss von der Einhaltung der von dem Netzbetreiber festgelegten Maßnahmen zum Schutz vor Rückspannungen abhängig machen. Insoweit und bezüglich sonstiger Fragen der Planung, der Errichtung, des Betriebs und der Änderung von Eigenerzeugungsanlagen, die an das Verteilernetz des Netzbetreibers angeschlossen und parallel mit dem Netz betrieben werden, gelten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.
	4.7. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.
	4.8. Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet.
	4.9. Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der elektrischen Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilernetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung für die Mängelfreiheit der elektrischen Anlage. 


	Anschlussnutzung; Technische Anschlussbedingungen 
	5. Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage
	5.1. Der Anschlussnutzer kann nach Maßgabe des Anschlussnutzungsvertrages und dieser Bedingungen Elektrizität mit einer Frequenz von etwa 50 Hertz dem Verteilnetz des Netzbetreibers entnehmen. Die Scheinleistung in kVA darf dabei weder die im Anschlussnutzungs- noch die im Netzanschlussvertrag vereinbarte vorzuhaltende Scheinleistung in kVA überschreiten.
	5.2. Kann der Netzanschluss zeitgleich von mehreren Anschlussnutzern über verschiedene Zählpunkte genutzt werden, darf zur Aufrechterhaltung eines sicheren Netzbetriebs die Summe der zeitgleich in Anspruch genommenen Scheinleistung in kVA aller Anschlussnutzer nicht höher sein als die zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber vereinbarte.
	5.3. Bei einer mehrmaligen Überschreitung der vereinbarten Scheinleistung ist der Netzbetreiber unbeschadet seiner Rechte nach Ziff. 8.1 zur Unterbrechung der Anschlussnutzung oder ggf. zur Trennung des Anschlusses nach Ziff. 8.3 berechtigt. Wurde wegen Überschreitung der vereinbarten Netzanschlusskapazität ein weiterer Baukostenzuschuss an den Netzbetreiber gezahlt, gilt ab diesem Zeitpunkt die (anteilige) Leistungserhöhung auch für den Anschlussnutzer.
	5.4. Stellt der Anschlussnutzer bzw. der Anschlussnehmer Anforderungen an die Stromqualität, die über die vertraglichen Verpflichtungen des Netzbetreibers gegenüber dem Anschlussnutzer, dem Anschlussnehmer oder dem Netznutzer hinausgehen, obliegt es diesem selbst, auf eigene Kosten Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb von Geräten und Anlagen zu treffen.
	5.5. Erreicht im Falle der Leistungsmessung innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren der an einem Zählpunkt höchste tatsächlich in Anspruch genommene Leistungsmittelwert einer ¼-h-Messperiode in kVA nicht 70 % des Wertes der  festgelegten vorzuhaltenden Scheinleistung in kVA, so gilt ab dem 11. Jahr für die vorzuhaltende Scheinleistung ein dem tatsächlichem Leistungsbedarf des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers angepasster Wert. Über die konkrete Höhe sowie ein gegebenenfalls geändertes Netzanschlusskonzept werden der Netzbetreiber und der Anschlussnehmer  rechtzeitig vorher schriftlich eine Vereinbarung treffen.
	5.6. Der Anschlussnutzer wird ausschließlich zugelassene und geprüfte Verbrauchsgeräte benutzen und keinerlei Veränderungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und den Messeinrichtungen vornehmen.
	5.7. Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Verbrauchsgeräte des Anschlussnutzers sind unter Beachtung der Technischen Anschlussbedingungen und weiterer Technischer Anforderungen des Netzbetreibers so zu betreiben, dass
	5.8. Die Schalt- und Regelungshoheit über die am Netzanschluss befindlichen Schaltgeräte bzw. Regelungseinrichtungen hat der Netzbetreiber inne. Abweichende Vereinbarungen über den Schalt- und Regelungsbetrieb sind im Einzelfall möglich.
	5.9. Die Weiterleitung und/oder –verteilung der über den Netzanschluss bezogenen Elektrizität ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Netzbetreibers zulässig. Die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn gegen Verpflichtungen aus diesem Vertrag verstoßen wird.

	6. Technische Anschlussbedingungen; weitere technische Anforderungen
	6.1. Ergänzend gelten die Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers in ihrer jeweils geltenden Fassung.
	6.2. Der Netzbetreiber ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage einschließlich eigener Erzeugungsanlagen festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
	6.3. Der Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann in den Technischen Anschlussbedingungen von der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers abhängig gemacht werden. 


	Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung; Trennung der elektrischen Anlage vom Netz
	7. Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung (netzbezogene und sonstige Umstände) 
	7.1. Eventuelle Fehler oder Störungen des Netzes sind dem Netzbetreiber unverzüglich zu melden.
	7.2. Sollte der Netzbetreiber durch höhere Gewalt (z.B. Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen bei dem eigenen Unternehmen oder Zulieferbetrieben, Beschädigungen von Übertragungs- oder Verteileranlagen, Maßnahmen nach §§ 13, 14 EnWG, hoheitliche Anordnungen) oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Verpflichtungen des Netzbetreibers, bis diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind. 
	7.3. Die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs, sonstiger Gefährdungen und Störungen des Elektrizitätsverteilernetzes im Rahmen der §§ 13, 14 EnWG oder zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Personen, Anlagen oder Sachen von erheblichem Wert erforderlich ist. Ist zur Unterbrechung der Anschlussnutzung die Trennung der elektrischen Anlage vom Netz des Netzbetreibers erforderlich, so ist der Netzbetreiber auch hierzu berechtigt.  
	7.4. Der Netzbetreiber wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, Trennung, Einschränkung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. Der Anschlussnutzer und der Anschlussnehmer werden den Netzbetreiber hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.
	7.5. Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder sonstige Einschränkung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt geben, z. B. durch Veröffentlichung in regionalen Tageszeitungen. Bei kurzen Unterbrechungen ist er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Eine Benachrichtigung kann entfallen, wenn die Unterrichtung:
	7.6. Bei Störungen in Teilen der elektrischen Anlage, zu denen ausschließlich der Netzbetreiber Zugang hat, übernimmt der Netzbetreiber die Beseitigung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls vertreten durch den Anschlussnutzer, kontaktiert hierzu den Netzbetreiber. Die Störungsbeseitigung wird dem Anschlussnehmer nach Aufwand in Rechnung gestellt.

	8. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung (verhaltensbedingte Umstände); Trennung der elektrischen Anlage vom Netz 
	8.1. Der Netzbetreiber ist ferner berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen, wenn der Anschlussnehmer oder der Anschlussnutzer diesen Bedingungen einschließlich der zugrunde liegenden Verträge oder einer sonstigen gegenüber dem Netzbetreiber bestehenden Verpflichtung zuwiderhandelt und die Unterbrechung und ggf. Trennung erforderlich ist, 
	8.2. Der Netzbetreiber ist weiter berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn
	8.3. Bei sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers gegen eine gegenüber dem Netzbetreiber bestehenden wesentlichen Vertragspflicht, insbesondere der Nichterfüllung einer Zahlungspflicht trotz Mahnung, ist der Netzbetreiber berechtigt, vier Wochen nach Androhung den Netzanschluss und die Anschlussnutzung zu unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz zu trennen. Der Beginn der Unterbrechung und Einstellung ist drei Werktage im Voraus anzukündigen.
	8.4. Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach den Ziffern 8.2 bis 8.3 dieses Vertrages ist ausgeschlossen, wenn der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder hinreichende Aussicht besteht, dass der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen nachkommen wird.
	8.5. Darüber hinaus wird der Netzbetreiber entgeltlich die Anschlussnutzung unterbrechen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen, wenn der Lieferant des Anschlussnutzers ein solches Vorgehen vom Netzbetreiber schriftlich verlangt und diese Rechtsfolge zwischen Lieferant und dem Kunden vertraglich vereinbart ist. Der Lieferant hat dem Netzbetreiber gegenüber glaubhaft zu versichern, dass im Verhältnis zwischen dem Lieferanten und dessen Kunden die vertraglichen Voraussetzungen zur Einstellung der Belieferung erfüllt sind, insbesondere dem Kunden keine Einwände oder Einreden zustehen, die die Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entgegenstehen und die Folgen nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen sowie keine hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde des Lieferanten seinen Verpflichtungen nachkommen wird. 
	8.6. Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverzüglich wieder herzustellen und die Anschlussnutzung zu ermöglichen, sobald die Gründe für die Unterbrechung und ggf. Trennung entfallen sind und der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer oder im Fall der Ziffer 8.5 der die Sperrung beauftragende Lieferant oder der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung und Wiederaufnahme des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden. .


	Geduldete Notstromentnahme
	9. Geduldete Notstromentnahme durch den Anschlussnutzer 
	9.1. Sofern der Anschlussnutzer über das Netz des Netzbetreibers Elektrizität entnimmt, ohne dass dieser Bezug einem bestimmten Liefervertrag oder einem Bilanzkreis zugeordnet werden kann, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Unterbrechung der Anschlussnutzung vorzunehmen und, soweit dazu erforderlich, die elektrische Anlage vom Netz trennen. Nimmt der Netzbetreiber zunächst keine Unterbrechung vor, obwohl er hierzu nach Satz 1 berechtigt wäre, und duldet er die weitere Entnahme von Elektrizität, ist der Anschlussnutzer gleichwohl verpflichtet, sich umgehend um einen Lieferanten bzw. eine Bilanzkreiszuordnung zu bemühen. Eine geduldete Entnahme von Elektrizität gilt als entgeltliche Notstromentnahme durch den Anschlussnutzer ohne Anerkennung einer Rechtspflicht des Netzbetreibers. Der Netzbetreiber weist den Anschlussnutzer auf die Notstromentnahme unverzüglich hin, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat. Die Notstromentnahme kann jederzeit ohne Angabe von Gründen unterbunden werden. 
	9.2. Das Entgelt für die Notstromentnahme bestimmt sich nach billigem Ermessen unter angemessener Berücksichtigung der Marktsituation für die Energiebeschaffung und – sofern der Netzzugang dem Anschlussnutzer nicht ohnehin gesondert in Rechnung gestellt wird – der aktuellen Entgelte des Netzbetreibers sowie der gegebenenfalls anfallenden Steuern (insbesondere Umsatz- und Stromsteuer). Etwaige Zahlungen des Anschlussnutzers an den Lieferanten haben gegenüber dem Netzbetreiber keine befreiende Wirkung.


	Messstellenbetrieb und Messung
	10. Grundzuständigkeiten, Überprüfung der Messeinrichtungen
	10.1. Für den Ein- und Ausbau, den Betrieb und die Wartung sowie die Festlegung von Art, Zahl und Größe der Mess- und Steuereinrichtungen (Messstellenbetrieb) nach Maßgabe des § 21 b Abs. 3 S. 2 EnWG ist unter Berücksichtigung der vom Netzbetreiber aufgestellten technischen Mindestanforderungen der Messstellenbetreiber zuständig. Dieser führt auch die Messung (Ab- und Auslesung sowie Weitergabe der Daten an die Berechtigten) der gelieferten elektrischen Energie durch.
	10.2. Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21b Abs. 2 EnWG getroffen wurde, eine solche Vereinbarung endet, oder der Messstellenbetreiber ausfällt, ohne dass zum Zeitpunkt der Beendigung oder des Ausfalls ein anderer Dritter den Messstellenbetrieb und die Messung übernimmt, ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber. In diesem Fall wird der Netzbetreiber die Kosten für den Messstellenbetrieb und/oder die Messung getrennt errechnen und dem Netznutzer aufgegliedert ausweisen. Die Abrechnung erfolgt zusammen mit der Netznutzungsabrechung nach Maßgabe des Netznutzungsvertrags. Die Kosten der Messung beinhalten die Erfassung, Weiterleitung und Verarbeitung von für die Abrechnung des Netzzugangs relevanten Daten. Im Falle der Notstromentnahme nach Ziffer 9.1 Satz 2 erhält der Anschlussnutzer das Zähler- und Messentgelt separat neben dem Netzentgelt in Rechnung gestellt. 
	10.3. Soweit und solange der Messstellenbetrieb oder die Messung durch einen Dritten vorgenommen werden (§ 21b Abs. 2 EnWG), bleibt der Netzbetreiber zum Messstellenbetrieb eigener Messeinrichtungen oder zu einer eigenen (Kontroll-)Messung berechtigt, es sei denn, dass dies dem Dritten oder dem Anschlussnutzer unzumutbar ist. Im Falle des Satzes 1 sind die Messwerte des Dritten abrechnungsrelevant; der Messstellenbetrieb sowie die durch den Netzbetreiber vorgenommene Messung erfolgen dann auf Kosten des Netzbetreibers.
	10.4. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers im Eigentum des Netzbetreibers stehende Messeinrichtungen auf Kosten des Anschlussnehmers zu verlegen sowie der Verlegung fremder Messeinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 
	10.5. Für Mess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehmer Zählerplätze nach den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Diese müssen leicht zugänglich sein, wofür Anschlussnehmer und Anschlussnutzer jederzeit Sorge tragen. 
	10.6. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben den Verlust, die Beschädigungen und Störungen von Mess- und Steuereinrichtungen dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 
	10.7. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, die Nachprüfung der Messeinrichtungen bei einer Eichbehörde oder eine staatlich anerkannten Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu beantragen. Der Anschlussnutzer hat den Netz- und Messstellenbetreiber vor Antragstellung zu benachrichtigen. Das Ergebnis der Befundprüfung ist dem Netz- und Messstellenbetreiber mitzuteilen.
	10.8. Die Kosten der Befundprüfung fallen dem Messstellenbetreiber zur Last, falls die Nachprüfung ergibt, dass die Messeinrichtung nicht verwendet werden darf, sonst dem, der die Prüfung beantragt hat.

	11. Mess- und Steuereinrichtung, Ablesung 
	11.1. Ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber, gelten zusätzlich zu Ziff. 10 nachfolgende Regelungen: 
	11.2. Führt der Netzbetreiber auch die Messung durch, gelten zusätzlich zu Ziff. 10 und Ziff. 11.1 nachfolgende Regelungen: 


	Grundstücksbenutzung; Zutrittsrecht 
	12. Grundstücksbenutzung
	12.1. Anschlussnehmer haben für Zwecke der Versorgung durch den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizität über ihre im gleichen Netzgebiet liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft Grundstücke, die an das Verteilernetz angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Stromversorgung eines angeschlossenen Grundstücks genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Pflicht entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 
	12.2. Muss zum Netzanschluss des Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage oder ein anderes Betriebsmittel aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz – vorbehaltlich Ziff. 12.5 – unentgeltlich für die Dauer des Netzanschlussverhältnisses des Grundstücks zur Verfügung stellt. Der Netzbetreiber darf den Transformator bzw. das Betriebsmittel auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist.
	12.3. Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. Das gleiche gilt gegenüber dem Anschlussnutzer, wenn er von der Maßnahme betroffen ist.
	12.4. Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Netzbetreiber zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des Grundstücks dienen.
	12.5. Wird der Netzanschlussvertrag beendet oder die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigentümer die auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
	12.6. Die vorstehenden Absätze gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und –flächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrsflächen und –wegen bestimmt sind. 
	12.7. Der Anschlussnehmer, der zugleich Grundstückseigentümer ist, wird auf Wunsch des Netzbetreibers einen Dienstbarkeitsvertrag abschließen, auf dessen Basis er dem Netzbetreiber die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch bewilligt. Sofern der Anschlussnehmer nicht Grundstückseigentümer ist, wird er auf Wunsch des Netzbetreibers die Zustimmung des Grundstückseigentümers zum Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages und der Bewilligung zur Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch beibringen. Mit Eintragung dieser Dienstbarkeit im Grundbuch zahlt der Netzbetreiber dem Grundstückseigentümer eine einmalige Entschädigung nach den allgemeinen Endschädigungssätzen. Die Kosten für die Eintragung trägt der Netzbetreiber.

	13. Zutrittsrecht
	13.1. Anschlussnutzer und Anschlussnehmer haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers den Zutritt zu ihren Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen oder zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach diesem Vertrag, insbesondere zur Unterbrechung und Trennung des Anschlusses oder zur Unterbrechung der Anschlussnutzung sowie zur Ausübung des Messstellenbetriebs einschließlich der Messung, erforderlich ist.


	Haftung; Vertragsstrafe 
	14. Haftung für Schäden bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten und in sonstigen Fällen
	14.1. Der Netzbetreiber haftet gegenüber Anschlussnutzern für Schäden, die diesen durch eine Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen, entsprechend § 18 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV, BGBl. I 2006, 2477) vom 1. November 2006, der folgenden Wortlaut hat:
	14.3. Für schuldhaft durch den Netzbetreiber verursachte Schäden, die dem Anschlussnehmer beispielsweise durch eine Unterbrechung des Netzanschlusses entstehen, gilt Ziff. 14.1 entsprechend. 
	14.4. Eine notwendige Unterbrechung wegen eines vom Anschlussnutzer veranlassten Austauschs der Messeinrichtung durch einen Dritten nach § 21 b EnWG hat der Netzbetreiber nicht zu vertreten.
	14.5. Vorgenannte Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten auch für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Netzbetreibers. 
	14.6. Anschlussnehmer und Anschlussnutzer sind verpflichtet, bei höherwertigen Verbrauchsgeräten eigene zumutbare Vorsorge gegen deren Beschädigung bei Unterbrechung bzw. Unregelmäßigkeit der Belieferung zu treffen. Weiterhin haben sie dem Netzbetreiber unter Angabe von Gründen in Textform auf die Möglichkeit erheblicher Sach- und Vermögensschäden hinzuweisen und bereits getroffene eigene Vorsorgemaßnahmen anzugeben. Der Netzbetreiber kann den Anschlussnehmer und Anschlussnutzer auf weitere zumutbare Maßnahmen zur Schadensminderung hinweisen.
	14.7. Für Fälle, in denen die Haftungsbeschränkung und der Haftungsausschluss nach Ziff. 14.1 oder 14.2 i. V. m. § 18 NAV nicht anwendbar oder nicht einschlägig ist, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen gegenüber Anschlussnutzern und Anschlussnehmern für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
	14.8. § 13 Abs. 4 und §§ 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 1 a EnWG bleiben unberührt.
	14.9. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleiben unberührt. Handelt es sich bei dem Anschlussnehmer um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder um einen Kaufmann im Sinne der § 1 ff. HGB, der den Netzanschluss für sein Handelsgewerbe benötigt, so ist die Haftung des Netzbetreibers nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sachschäden des Anschlussnehmers ausgeschlossen. 
	14.10. Der Geschädigte hat dem Netzbetreiber einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 

	15. Missbräuchliche Anschlussnutzung/Vertragsstrafe
	15.1. Entnimmt der Anschlussnutzer oder der Anschlussnehmer Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen, so ist der Netzbetreiber berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs auf der Grundlage einer täglichen zehnstündigen Nutzung auf Basis der im „Preisblatt Netzzugang“ zu zahlenden Preisen zu berechnen. Ist die Dauer des Gebrauchs nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben werden.


	Zahlungsbestimmungen; Vertragsänderungen; Sonstige Bestimmungen
	16. Vorauszahlungen; Abschlagszahlungen 
	16.1. Der Netzbetreiber kann für die vertraglich geschuldeten Zahlungen in angemessener Höhe Vorauszahlung verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu verlangen. 

	17. Abrechnung; Zahlung; Verzug
	17.1. Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zum jeweils festgelegten Zeitpunkt fällig. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem Konto des Netzbetreibers. Werden Rechnungen ganz oder teilweise nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Netzbetreiber berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberührt.
	17.2. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsforderungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit sich aus den Umständen die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers ergibt, und wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von drei  Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.
	17.3. Gegen die Ansprüche des Netzbetreibers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

	18. Datenschutz
	18.1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, in dem für die Vertragsabwicklung notwendigen Umfang Abrechnungs- und Vertragsdaten an Dritte weiterzugeben.
	18.2. Die für die Abrechnung oder sonstige Abwicklung nach dem Anschlussnutzungs- und Netzanschlussvertrag einschließlich dieser AGB nötigen Daten werden entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des § 9 EnWG verarbeitet.

	19. Anpassungen des Vertrages oder dieser Bedingungen
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